
Kann ich verweigern, ökumenischen
Religionsunterricht zu erteilen?
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Zitat von Trantor

Gibt es Lehrkräfte, die auf das GG vereidigt wurden? Also, ich habe auf die Hessische
Landesverfassung geschworen.

Wie andere bereits schrieben: Ja.

Aus dem Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in
den Ländern (Beamtenstatusgesetz - BeamtStG), § 38 Diensteid:

(1) Beamtinnen und Beamte haben einen Diensteid zu leisten. Der Diensteid hat eine
Verpflichtung auf das Grundgesetz zu enthalten.
(2) In den Fällen, in denen Beamtinnen und Beamte erklären, dass sie aus Glaubens- oder
Gewissensgründen den Eid nicht leisten wollen, kann für diese an Stelle des Eides ein Gelöbnis
zugelassen werden.

(Ausnahmen, bei denen auf die Verpflichtung auf GG verzichtet wird, gibt es, sind in den
Gesetzen geregelt).

Ich denke, man interpretiert die Passage des Eids in NRW "Verfassung und Gesetze befolgen
und verteidigen" derart, dass damit auch die Verfassung der BRD gemeint ist?
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